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V E R O R D N U N G 
 
 

Die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt verordnet gemäß §§ 43 Abs.  1 lit. b und 44 Abs. 1 in Verbindung mit 
§ 94b der Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960, in der derzeit geltenden Fassung, 
anlässlich einer Veranstaltung „Asphalt- und Streckenschießen“ nachstehende Verkehrsbeschränkungen: 
 

 
§ 1 

 
 
Für die Dauer der Veranstaltung am 22.06.2024 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 24:00 Uhr ist es erforderlich den 
Dolintschacher Ortschaftsweg für den gesamten Verkehr zu sperren. 
 
Die Verkehrszeichen gemäß § 52 lit. a Z 1 STVO 1960 „FAHRVERBOT (IN BEIDEN RICHTUNGEN)“ samt 
Scherengitter sind wie folgt anzubringen: 
 

a. Auf dem Dolintschacher Ortschaftsweg, unmittelbar nach der HausNr.: Dolintschach 9 (aus Richtung 
Westen kommend) 

 
b. Auf dem Dolintschacher Ortschaftsweg, im Kreuzungsbereich mit der Glantschacher Straße 

 
 
Das verfügte Fahrverbot ist mit dem Verkehrszeichen gemäß § 52 lit. a Z 1 STVO 1960 „FAHRVERBOT (IN 
BEIDEN RICHTUNGEN)“ samt Zusatztafel: „430m“ auf dem Dolintschacher Ortschaftsweg im Kreuzungsbereich 
mit der Glantschacher Straße voranzukünden.  
 
 

§ 2 
 
 
Diese Verordnung tritt durch Anbringen der Verkehrszeichen in Kraft und wird durch deren Entfernung wieder 
rechtsunwirksam 
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§ 3 
 
 
Übertretungen dieser Verordnung werden als Verwaltungsübertretungen in Entsprechung des § 99 der 
Straßenverkehrsordnung 1960 - StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960, in der derzeit geltenden Fassung, bestraft. 
 
 
 
Ergeht an: 
 

1. Herrn Günter Kanatschnig, Dolintschach 1, 9132 Gallizien,  

*(mit dem Ersuchen, die feste Gebühr für den Antrag in der Höhe von € 14,30 mittels beiliegenden 
Zahlschein innerhalb von zwei Wochen einzuzahlen) 

2. Gemeinde Gallizien, Gallizien@ktn.gde.at 

3. Polizeiinspektion St. Kanzian, PI-K-St.Kanzian@polizei.gv.at 

4. z. A. 

 
 
 
 
 

Für den Bezirkshauptmann: 
 

Golautschnig 
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